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Beschlüsse und Informationen der Gemeinderatssitzung vom 10. Oktober 2012 
 
Richtlinie für die Übernahme von privaten Strassen und Wegen 
 
Der Gemeinderat genehmigt die Richtlinie für die Übernahme von privaten Strassen und Wegen. 
 
Ersatzwahl Delegierter Abwasserverband Glarnerland AVG 
 
Am 28.05.2010 wurde Rudolf Hauser von der Gemeindeversammlung als Delegierter in den 
Abwasserverband Glarnerland AVG gewählt.  
 
Damals waren die verschiedenen Fachstellen im Ressort Bau und Umwelt der Gemeinde Glarus 
Nord personell noch nicht besetzt. In der Zwischenzeit wurde Rudolf Hauser jedoch als 
Fachstellenleiter Wasser und Hanspeter Schiesser als Fachstelleleiter Abwasser gewählt. 
Sinnvollerweise setzen sich die Delegierten im Abwasserverband AVG aus Fachleuten und/oder 
fachlich interessierten Personen zusammen.  
 
Der Gemeinderat beschliesst, Hanspeter Schiesser, Fachstellenleiter Abwasser, der 
Gemeindeversammlung zur Wahl als Delegierter für den Abwasserverband AVG anstelle des 
zurückgetretenen Ruedi Hausers vorzuschlagen. 
 
Genehmigung der Statutenänderung des Abwasserverbandes Glarnerland AVG 
 
Bei einer juristischen Prüfung der Statuten des Abwasserverbandes wurde festgestellt, dass 
zusätzliche Bestimmungen notwendig sind. Diese betreffen unter anderem die Annahme von 
Klärschlamm anderer Kläranlagen, die Energieproduktion aus Klärgas, den Verkauf des Stromes, 
Annahme von Biosubstraten für die Co-Vergärung in der Faulung sowie Schaffung weiterer 
erneuerbarer Energiequellen.  
 
Zudem soll Artikel 3 der Statuten durch eine Ziffer 2 wie folgt ergänzt werden: 
2  Der Verband kann weitere organisatorische und technische Massnahmen treffen oder 

unterstützen, die geeignet sind, die Abwasserbehandlung in den Verbandsanlagen zu fördern, 
zu verbessern oder zu ergänzen. Dies schliesst alle erforderlichen Massnahmen, namentlich 
auch Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privatrechtlichen 
Gesellschaften mit ein, die einem wirtschaftlicheren Betrieb der Verbandsanlagen dienen. 

 
Gemäss Art. 40 des Gemeindegesetzes steht die Zustimmung zu Statutenänderungen bei 
Zweckverbänden den Stimmberechtigten zu. 
 
Der Gemeinderat beschliesst, die von der Delegiertenversammlung vom 12. Juni 2012 genehmigte 
Statutenänderung mit Antrag um Genehmigung an das Gemeindeparlament und im Anschluss an die 
Gemeindeversammlung weiter zu leiten. 
 
Wahl Bereichsleiter Liegenschaften 
 
Der Gemeinderat wählt Martin Baitella zum neuen Bereichsleiter Liegenschaften. Dieser wird seine 
neue Funktion ab dem 01. Januar 2013 ausüben. 
 
Martin Baitella unterstützt bereits seit März 2012 den Bereich Liegenschaften als 
Eigentümervertreter. Während 14 Jahren war er in der Privatwirtschaft als Unternehmer tätig, die 
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letzten zwei Jahre davon in der Projektentwicklung von Dienstleistungskonzepten. Der Generalist ist 
geprägt durch seine handwerkliche Ausbildung im Bauhauptgewerbe sowie die Weiterbildungen in 
Finanz- und Betriebsökonomie. 
 
 
 


